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Oberstufenzentrum 
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musikschule@schuleflawil.ch 

 

musikschule 

Gesuch um finanzielle Unterstützung für Musikunterricht 
 
Angaben des Erziehungsberechtigten: 
 
Name der/s Erziehungsberechtigten :       
 

Strasse:         PLZ/Ort:       
 

Telefon:        E-Mail:         
 
Anzahl erwachsene Personen im selben Haushalt:       

 
Angaben zu Schülerin/Schüler: 
 
Name der Schülerin/des Schülers:        
 
Musiklehrkraft:                   Musikfach:        
 
 

Begründung  
weshalb Sie um eine Reduktion des Musikschultarifs ersuchen: 

 
 
 

 
 
 
 
Mit dem Gesuch sind einzureichen: 
Kopie Veranlagungsberechnung der letzten, rechtskräftigen Steuerveranlagung  
Bezugsberechtigt: steuerbares Einkommen < Fr. 25'000.--, Vermögen < Fr. 10'000.-- 
 
Werden Sie vom Sozialamt unterstützt:  ja        nein  
wenn ja, Kopie Berechnungsblatt beilegen 

 
Mit Ihrer Unterschrift berechtigen Sie die Schulbehörde, Einsicht in Ihre Steuerakten zu nehmen bzw. 
Erkundigungen beim Sozialamt einzuziehen. 

 
 
Datum: ..............................................                Unterschrift: ........................................... 
 
Dieses Gesuch ist bis spätestens 10 Tage nach Erhalt der Schulgeldrechnung  an folgende Adresse 
zu richten: 
 
Musikschulleitung 
Musikschule Flawil     
Oberstufenzentrum 
9230 Flawil          

  Gewährte Reduktion            Visum                     Datum 
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musikschule 

Merkblatt 

 

für das Einreichen eines Gesuchs um finanzielle Unterstützung für Musikunterricht 

 
Gesuch 
Ein neues Gesuch muss bis 31. Dezember der Musikschule vorliegen. Der Entscheid gilt für ein Schuljahr. 
Jährlich muss ein neues Gesuch gestellt werden. 

 

Voraussetzungen 
Folgende Punkte sind entscheidend: 
� Höhe des steuerbaren Einkommens (s. Steuerakten) 

Vermögensverhältnisse (s. Steuerakten) 

oder 
� Unterstützung durch das Sozialamt (s. Bestätigung Sozialamt; Berechnungsblatt) 

 

Folgender Beurteilungsschlüssel gilt für das steuerbare Einkommen: 
            bis 15 000         50 % Schulgeldreduktion 

15 001 bis 20 000         40 % 

20 001 bis 25 000         25 % 
 

Vermögen 

ab 10 000 Bar-Vermögen wird keine Schulgeldreduktion gewährt. 
 

Bei einer Unterstützung durch das Sozialamt gewährt die Musikschule 50 % Schulgeldreduktion. 

 

Unterlagen 
Der Gesuchsteller, die Gesuchstellerin muss das Gesuchsformular wahrheitsgetreu und begründet 

fristgerecht der Präsidentin der Musikschulkommission einreichen. Dem Gesuch müssen folgende 
Dokumente beiliegen: 

Kopie Veranlagungsprotokoll der letzten rechtskräftigen Steuerveranlagung. 

Bei einer Unterstützung durch das Sozialamt: Kopie Berechnungsblatt 
 

Entscheidungsgruppe 
Die Entscheidungsgruppe setzt sich aus der Präsidentin der Musikschulkommission und der Musik-

schulleiterin zusammen. 
 

Entscheid 
Der Entscheid ist endgültig; er kann mit keinem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden. Der 

Gesuchsteller, die Gesuchstellerin hat die Möglichkeit, ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen, 

wenn wesentliche neue Tatsachen vorgebracht werden können. 

 

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Gesuchsformular berechtigen Sie die Schulbehörde, 

ggf. Einsicht in Ihre Steuerakten zu nehmen bzw. Erkundigungen beim Sozialamt 

einzuziehen. 
 

 
Das Gesuch ist einzureichen an: Musikschulleitung 

 Musikschule Flawil    

 Oberstufenzentrum 

 9230 Flawil 

 


